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ratıon hat mMan sıch sehr mechanisch gedacht. Die ekhına oder der
Heilıge Geist bedient sıch der enschen und g1ıbt ihnen alle Worte
eın (443) u:  1g INag erscheinen, daß jedenfalls 1in späterer Zeıt,1 Jahrhundert, häulig der Heilige Geilst als Urheber der heilıgenBücher genannt wIırd (444) das Entstehen der ebiim und
Ketubim verschiedene Auffassungen vorhanden. Man hört, S1e
selen schon Sınal geoffenbart, aber erst später nıedergeschriebenworden. Oder S1e seıen den präexistenten Seelen ihrer menschlichen
Verfasser mitgeteilt worden AÄAuch hıer verlıert sıich dıe rift-
gelehrsamkeıt wıeder in dıe unglaublichsten Spekulationen.Überblicken WITr VOIN Schlußband aus noch einmal das N: Werk,verstärkt sıch der Eindruck VvVon der gewaltigen Arbeitsleistungseınes Veriassers Die vier ände sind In ihrer Gesamtheıt nıcht UTr
eın Kommentar zu Neuen Testament, der in seiner et{was Neues
ist und SJanz einzigartige Beıträge ZUr Erklärung der neutestament-
lıchen Bücher bıetet, sondern enthalten auch sehr wertvolle Abschnitte
über die rabbinısche Archäologie und namentlıch Theologie. Sıe
werden Tur immer 1ne€e Fund rube ür alle seın, die sıch mıt den
heilıgen Büchern des W1€e und mıt dem Judentum ZUuUr eıt
Christi und der tolgenden Jahrhunderte beschäitigen. elcher Gegen-satz sıch aber zwıischen dieser Welt und der Lehre und dem Geıiste
Christi auitut, bedarti nach den obigen Andeutungen keiner weıteren
Austührung.

Man könnte versucht se1in, beim UC]| autf das Werk die Frage
nach der Zulässigkeit der Arbeit und Arbeıitsweise Bıllerbecks aul-
zuwerien. Läßt sıch AaUus dem uUuns zugänglıchen be1 all seiner
Reichhaltigkeit ein wahrheitsgetreues ıld der rabbinischen JIheologıezeichnen Die Lehrer, deren Aussprüche uns vorgele: werden,
gehören verschiedenen Zeıiten und verschiedenen Schulen S1€

kein wıssenschaitliches System ausgebaut, sondern oit
nach dem edart{ des Augenblıiıcks, unbekümmert Folgerichtigkeitund andere Fragen, Entscheidungen und Lösungen vorgeiragen, dıe
nıcht verallgemeinert werden dürfen und vielleicht 1Ur die Schlag-jertigkeit ihres Urhebers erweilisen sollen. Diese Bedenken haben ıne
gewisse Berechtigung. Dennoch bleibt das Verdienst Bıllerbecks
stehen Allein schon die gewıissenhalte ammlung der ] atsachen verdient
unverkennbar der Geist der rabbinischen Gelehrsamkeit. Vıele Grund-
höchste Anerkennung. Aus den ungezählten Belegen ergıbt sıch sodann
sätze und einzelne Lehrstücke lassen sich mehrtfach belegen und olfen-
baren sıch dadurch als Gemeinlehre. Bei der tast allgemeın -
erkannten Autorität der en Lehrer und dem Festhalten der
UÜberlieierung gewIinnen auch vereinzelte Aussagen größere Bedeu-1ung. HMäuhg geben die Gegengründe und Gegenentscheidungenanderer ele‘  er die Möglıichkeit einer Berichtigung. W ıe weit die
Lehrmeimnungen der Rabbinen 1NSs Olk gedrungen und Allgemeingutgeworden Ssind, äßt sich 1im einzelnen oft nicht ausmachen, der Cieist
ist ZUTr Herrschait gelangt und hat dem relig1ösen Denken und Leben
des Volkes den Stempel aufgedrückt. Merk

chröteler, JOos., I Die geschlechtliche Erziehung. Beiträ
ZUTr Grundlegung ıner gesunden Sexualpädagogik. Aufl. 80 (VI U:

Düsseldorf 1920, Pädagogischer Verlag. Gzl
ıne große Fülle theoretischen Wiıissens und praktischer Wınke über

Xua. und Sexual wırd in dem Buche durch
beruilene Fachleute geboten Es ist eın Vorteıl, daß die verschiedenen
Referate sıchtliıch bemüht sınd, die Sexualıtät und diıe von qaußen
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kommende exuelle Beeinilussung womöglıch ımmer in einer /Zu-
sammenschau, in der Gesamtheit des arakters und des leiblich-
seelischen Geschehens, terner 1m Zusammenhang der Cxh jetzt-zeitigen Kultur und außeren mgebung zeigen. Das o’1ibt dem
tyPısch Sexuellen gegenüber eine geWIlsse Diıstanz und chützt VOT der
nahelıegenden Überbewertung der Sexualsphäre. Die Darstellungist durchgängig sehr gut; die Sprache sachlich klar, abDer TOLZ des
oft heıklen tolles immer Von einer vornehmen Zurückhaltung, WEn
an geeigneter Stelle auch etwas Satıre nıcht

Der Herausgeber ist mıt dreı Keieraten verireten Sexuelle Not und
Auigaben der Sexualpädagogik; Grundzüge einer gesunden Sexual-
pädagogiık; Sexualpädagogik 1 Lichte katholischer Lehre und Er-
fahrung. Universitätsprof. Bopp (Freiburg) reierjert über Jugend-kunde und Sexualpädagogik; Universitätsprof. ehn Bonn über

gegenüber den „Sexualreiormern‘“‘, diıe Nacktkultur, harmlose JI riıeb-
Sexualreform Seime klare, entschiedene Stellungnahme
entspannung, Kameradschaiftsehe, Frleichterung der Ehescheidungund dergleichen mehr beiürworten, B  Da dıe Haltlosigkeit iıhrer
Schlagwortbeweise treiflich auft. Universitätsprof. Schmitt (Innsbruck)erortert die ethısch-moraltheologische Grundlegung der Sexualpäda-gOgIk; VO. Standpunkte des Jugendrichters spricht ZUT Sexual-
pädagogık Amtsgerichtsrat Dr. Clostermann; Schumacher-Köhl
berichtet ber „rrau und Sexualpädagogik“.

Das uch verdient wärmste Empiehlung; kann aber nicht bloß
„gelesen‘“‘, sondern muß durchgearbeitet werden. Nıcht jeder Einzel-
heıt wıird inan zustiımmen; aber als Ganzes wırd INan das uch NUurbilligen können. Wel Fragen haben sich mmır nach der Lektüre des
Buches auigedrängt, Die 1ne° Ist die Praxıis der riıchtigen geschlecht-lichen FErziehung wiırklıch verwickelt und problemreich, WI1IEe S1Ee
in dıesem Buche dem Leser enigegenirıtt ? Die christlichen Rıcht-
linıen über Erziehung ZUuUr kKeuschheit lLauten viel einiacher und
schlichter Hat iINan dıesem „Problem“ gegenüber nıcht allmählich
eiwas die ellung eingenommen, die der Biochemiker dem „Problem“®der richtigen Ernährung gegenüber hat berichtet VOT höherem
und geringerem Nährwert der verschiedenen Speisen, VO) Kalorien-
gehalt der verschiedenen FEıweißverbindungen, VonNn Vitaminen VelI -
schiedener Gruppen USW, Das alles ist gut und erecht und wird
auch: der Praxis dienen. Aber die richtige Zusammenstellung der
Speısen eriolgt 1m Haushalt, gestütz aul diıe täglıche Ertahrung, doch
vıel einftfacher und ohne diese biochemische Problematik. Die zweıteFrage betrifft einen Einzelpunkt: Hat die sexuelle Auifklärung 1ım
engsten Sinne (d die Aufklärung über den Begattungsakt) tat-
sächlich und tür ewShnlich ZUr Unschädliıchmachung der brutalen
„Gassenaufklärungidıe entscheidende Bedeutung, diıe ihr einzelnen.
Stellen des Buches doch beigelegt wırd? Ich möchte das bezweileln.
Auch nach Erteilung einer richtigen uLd edlen Auifklärung bleibt der
ugendliche der Gassenaufklärung ausgesetzt und wırd ıhre SpracheOren. Die seelıische Einstellung aber, die ihn gegen die psychıscheStraßeniniektion immun machen soll, läßt sıch ıım übermitteln auch

Ohne jenes sexuelle Wıssen. Das gleiche gıilt VOINL der Unwirksam-
machung der Gefahr, die aus sexueller Neugierde stammt. In der
rechtzeitigen eirıiedigung lıegt hier wirklich nicht das Wesent-
lıche wınd Wırksame, das den Jugendlichen den Schmutz der
Gasse jestigen veErmMaAaßg, und das tatsächlich Festigende 1äßt sıch
ohne diese „Befriedigung“‘ geben. Die: Reiferate reden übrıgendurchaus nıcht der sexuellen Auifklärung das Wort; aber bezüglich
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des eben genanntien inzelpunktes scheıint MIr  e persönlich eiıne noch
weıtergehende Zurückhaltung und ıne noch weıtere BedeutungSs-

bermittlung geiordert.?ninderung des sexuellen VWiıssens und seiner
Fr. Hürth

Haorvaäth, Alex,., P Eigentumsrecht nach dem Ihomas VOLH

Aquın 80 Ul. 240 S} Graz 1929, VUIir. Moser. i Z
Das Buch g1bt 111 wesentlichen die Autsätze wieder, die der Vert in

etzter eıt in der „Schöneren Zukunftt“ veröffentlicht hat und deren
Inhalt VOoN entgegenstehender Seite bereıts wiederholt Stellung
worden ist. Nach dem Vert. ist keine Verpilichtung der bloßen
Liebe sondern der Lıstitia legalıs soTern S1e einzelnen 1st), daß der
Überfluß, als Gegenstand des gemeinsamen LUS utendi, den Besıtzlosen
zugeiührt werde. In dem Rundschreiben eos XII „Rerum novarum“*
wird allerding's auch betiont, daß der Reichtum QUOCA USUmM ın dem
Sınne COMMUNLS sein musse, daß davon N und leicht andere aıb-
gegeben werde; DEeZ. des er  usses he1ißt dann aber 1
sonderen  n „Quod superest, date eleemosynam. Non justitiae, eXcepfto
In rebus extremis, oitıcıa ista sunt, Sed carıtatıs, QUAM profecto lege
agendo petere 1US 1n est*“ (ASS 0—091 651) Daß hıer LiLStELLLA
nıicht bloß LUuSELtLA commultatıva bedeutet, sondern die legaltis mutein-
schließt, er g1bt sich araus, daß der ext nach dem Zusammenhang
verstanden werden muß jeder Iustitia, Von der gesagt werden kannn
„ Caı lege agendo peitere 1US est.“

Nach dem erl. ist emäß der Lehre des h1 Ihomas das Eıgentum
positiv-rechtlich eingeführt 1V) und steht untier dem naturrechtlich
gemeınsamen LUS  a utendti. Diıeses allgemeine und gemeınsame LUS utendi
ist aut die Naturschätze intabuliert und belastet dıeselben, auch wWwWenn
SIe iın der oOrm VON „Eigentum““ beschlagnahmt werden. UrcC| diese
naturrechtliche elastung ist der E1gentümer Lustitia legalı gehalten,
durch gemeinnützige Verwendung seinen Besitz dem allgemeiınen LUS
utendı zugänglich machen. Die irdischen Güter können vernunit-
gemä und innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit 1Ur nach dem
Maße der Bedürinisse angestrebt werden, und der
UÜberiluß ist naturrechtlich WIE nach dem evangelischen
eC| LuSELLLa legalı den Armen abzugeben. hne diese Gesinnung
der zusStitia legalis ist die Beschlagnahme und die Verwaltung der Natur-
güter ger cht, weiıl sı1e das genannte allgemeine LUS utendi
verstößt und weil SIC die Von der Natur beabsichtigten Besitzverhältnisse
unmöglıch macht Darum ist ine Besitzordnung, durch dıe eın großer
eıl der Menschen 1n se1nem. naturrechtlichen LILS utendı geschädigt und
das durch das LULS gentium gesicherte Erwerbsrecht eınes Sondereigen-
{iums tür den größeren 'Teıl der Menschheit unmöglıch gemacht wird,
als geZCH die ıLstitia legalıs und das Rechtsgebiet verstoßend aD-
zulehnen.

Wie beı Lektüre der Artikel wırd iNan siıch auch beim Lesen des
Buches oft iragen, ob siıch Wort und Sınn der Thomastexte tatsächlich
mıiıt Wort und Sınn des Verifassers decken. Es genüge, aut dıe Aus-
Tührungen Schillings über den Eigentumsbegriff und dıe E1gentumslehre
des hl. Ihomas hinzuweisen; ebenso aut Cathreıins Entgegnung (In der
Linzer Quartalschrift der Thomasınterpretation des Vert Sinn
und Reichweıite des al gemeınen naturrechtlichen LLLS5 utendi, ebenso Sınn
und Keichweite des allgemeınen, durch das LELS gentium gesicherten F
werbsrechtes eines Sondereigentums sınd nıcht dıe, die der VertT.
iıhnen beilegt, und werden als solche auch nıcht VO bewıiesen.
uch stehen weder die SaNZe Menschheit noch dıe Gesamtheıt der


